
115

Bahnhofstr.

Friedhof     -straße

Bgm.-Pröbstl-Platz

Bahnhofstraße

Lechuferstraße

BAHNHOF

Augsburger-

Straße

Dom.-Zim.-Str.

Münzstraße

Ballenhausstr.

Sonnenstraße

Marienplatz

Lindenplatz



Nur für Inhaber von Anwohnerparkausweisen 
 
Einschränkungen in der gelben Zone 

 
Auf insgesamt 70 Parkplätzen (rot umrandet) innerhalb der gelben Zone berechtigen 
die Anwohnerparkausweise während der Bewirtschaftungszeiten nicht zum 
Parken. Hier muss ein Parkschein für maximal eine Stunde kostenfreies Parken ge- 
zogen werden. 

 
 
Einführung eines 2. Anwohnerparkausweises für die Tiefgarage 

 
Parkausweis 1: Gebühr 30 € / Jahr 
Berechtigt innerhalb der Bewirtschaftungszeiten zum uneingeschränkten Parken auf 
allen oberirdischen öffentlichen Parkplätzen in der Altstadt, sofern die Gültigkeit 
des Parkausweises nicht durch die Beschilderung bestimmter Parkplätze ausge- 
schlossen ist. 

 
Parkausweis 2: Gebühr 60 € / Jahr 
Berechtigt innerhalb der Bewirtschaftungszeiten zum uneingeschränkten Parken auf 
allen oberirdischen öffentlichen Parkplätzen in der Altstadt, sofern die Gültigkeit 
des Parkausweises nicht durch die Beschilderung bestimmter Parkplätze ausge- 
schlossen ist, sowie zusätzlich auf den öffentlichen Parkplätzen in der städti- 
schen Tiefgarage. 
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